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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1985

Norm

PatG 1970 §23

Rechtssatz

Die Veranstaltungen zur Benützung der Er3ndung müssen derart sein, daß auf den vollständigen Er3ndungsbesitz

geschlossen werden kann. Der Er3ndungsgedanke muß soweit verwirklicht sein, daß daraus der Sachverständige alle

wesentlichen Merkmale entnehmen kann (JBl 1934,215 = PBl 1933,93).
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